
Antrag auf Zulassung eines DV-gestützten Buchführungssystems zur  

elektronischen Belegführung und Belegaufbewahrung 

 

 

Antragstellerin: 

____________________________________________________ 

Vorhabenbezeichnung: 

____________________________________________________ 

Anlage zum Antrag vom: 

____________________________________________________ 

Eingesetztes System: 

____________________________________________________ 

Zertifiziert1 von: 

 

____________________________________________________ 
(Kopie bitte beifügen) 

 

 

Hiermit beantrage ich, das oben genannte DV-gestützte Buchführungssystem zur 

elektronischen Belegführung und Belegaufbewahrung für die Durchführung des 

genannten Vorhabens zuzulassen.  

 

Ich versichere, dass 

- das o.g. System die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 

von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff (GoBD, lt. Bundesministerium der Finanzen 14.11.2014 in der jeweils 

gültigen Fassung) erfüllt. Das Buchführungssystem entspricht anerkannten 

Sicherheitsstandards und ist für Prüfzwecke zuverlässig. 

- allgemein übliche Datenträger verwendet werden. 

- die bewilligende Stelle unverzüglich unterrichtet wird,  

sobald das System nicht mehr die GoBD erfüllt oder  

dies von einem Dritten (z.B. Finanzverwaltung) bezweifelt wird. 

                                                           
1 Testat eines Wirtschaftsprüfers zur Einhaltung der GoBD (z.B. durch entsprechende Bestätigung der Prüfung 
  des letzten Jahresabschlusses oder einer Prüfung des Systems selbst) oder ein Schreiben des zuständigen 
  Finanzamtes zur Zulassung des o.g. Systems für steuerliche Zwecke. Sofern keine entsprechenden 
  Bescheinigungen vorgelegt werden können, kann das elektronische System zur Belegaufbewahrung nicht 
  zugelassen werden. 



- die Aufbewahrung und Lesbarmachung der Daten und Dokumentationen auch über 

den steuer- und handelsrechtlichen Zeitraum hinaus gewährleistet ist, soweit der 

Zuwendungsbescheid dies vorsieht.  

- Änderungen des Buchführungssystems während der Aufbewahrungsfrist nur 

vorgenommen werden, nachdem diese Änderungen von der Bewilligungsbehörde 

zugelassen worden sind. 

 

Mir ist bekannt, dass die elektronischen Belege nicht anerkannt werden, wenn das 

System jetzt oder in Zukunft die oben genannten Punkte nicht erfüllt. 

 

 

 

Unterschrift Antragsteller/in 

 

 

Ort, Datum 
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